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1. Fragestellung 

Gefragt wird nach der Möglichkeit, Ausländern, die keinen Flüchtlingsstatus haben und auch nicht 
als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt sind, einen Aufenthaltsstatus aus humanitären Gründen 
zu erteilen. Das deutsche Recht gewährt dazu verschiedene Möglichkeiten. Diese sind grundsätz-
lich subsidiär zu anderen Möglichkeiten der Aufenthaltsgewährung anzuwenden.  

2. Aufenthaltserlaubnis nach § 22 S. 1 Aufenthaltsgesetz 

Nach § 22 S. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)1 kann einem Ausländer für die Aufnahme aus dem 
Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaub-
nis erteilt werden. Der Ausländer muss sich dazu noch im Ausland aufhalten.2 Eine Gewährung 
aus humanitären Gründen kommt in Betracht, wenn sie im konkreten Einzelfall durch ein „unab-
weisbares Gebot der Menschlichkeit“ vorgegeben ist.3 Die Gewährung muss auf Ausnahmefälle 
beschränkt bleiben.4 Der Ausländer muss sich in einer Sondersituation befinden, die ein Eingreifen 
zwingend erfordert und es rechtfertigt, ihn im Gegensatz zu anderen Ausländern in vergleichbarer 
Lage aufzunehmen.5 Ferner muss der Ausländer gerade auf die Hilfe der Bundesrepublik Deutsch-
land angewiesen sein oder eine besondere Beziehung zu Deutschland haben.6 Zudem muss den 
Umständen nach eine baldige Aufnahme in Deutschland unerlässlich sein.7 Der Aufenthalt nach 
§ 22 S. 1 AufenthG ist nur solange gestattet, bis die Gründe für die Aufnahme entfallen sind.8  

Die Entscheidung trifft die zuständige Auslandsvertretung, bei der der Ausländer einen förmli-
chen Antrag auf ein Visum aus humanitären Gründen gem. § 81 Abs. 1 AufenthG stellen muss.9 
Das Visum bedarf gem. § 31 Abs. 1 Aufenthaltsverordnung (AufenthV)10 der Zustimmung der für 

 

1 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufent-
haltsgesetz – AufenthG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert 
durch Art. 3 G zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht vom 
8.05.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 152).  

2 Koch, in: Kluth/Hornung/Koch, Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 758. 

3 Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 8. Juli 1998 – 17 A 517/96, Rn. 52. 

4 Hailbronner, in: Hailbronner, Ausländerrecht, 138. Aktualisierung März 2020, § 22 AufenthG Rn. 11; Koch, in: 
Kluth/Hornung/Koch, Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 767. 

5 Hailbronner, in: Hailbronner, Ausländerrecht, 138. Aktualisierung März 2020, § 22 AufenthG Rn. 11; OVG Ber-
lin-Brandenburg, Beschluss vom 08.01.2018 - OVG 3 S 109.17, Rn. 4.  

6 Koch, in: Kluth/Hornung/Koch, Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 767. 

7 Koch, in: Kluth/Hornung/Koch, Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 767. 

8 Koch, in: Kluth/Hornung/Koch, Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 756. 

9 Kluth/Boley, in: Kluth/Heusch, BeckOK Ausländerrecht, 42. Edition, Stand 01.07.2024, § 22 AufenthG Rn. 14. 

10 Aufenthaltsverordnung (AufenthV) vom 25.11.2004 (BGBl. I S. 2945), zuletzt geändert durch Art. 8 G zur An-
passung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer und Sozialrecht vom 8.05.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 
152). 

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/index.html#BJNR294510004BJNE000125311
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den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde. Im Zeitraum von 2017 bis Au-
gust 2020 wurden 312 Visa auf Grundlage des § 22 S. 1 AufenthG erteilt, insbesondere an Men-
schen aus Syrien und Afghanistan.11 

3. Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG 

Nach § 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG kann die oberste Landesbehörde aus völkerrechtlichen oder 
humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder bestimmten Ausländergruppen eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Während § 22 S. 1 AufenthG nur Einzelpersonen umfasst, gilt 
§ 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG nur für Personengruppen.12 Die Voraussetzungen der Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen entsprechen im Wesentlichen den Voraussetzun-
gen nach § 22 S. 1 AufenthG. Ein Unterschied besteht darin, dass sich die entsprechenden Perso-
nengruppen für eine Aufenthaltsgewährung nach § 23 Abs. 1 S. 1 AufenthG bereits in Deutsch-
land aufhalten dürfen.13  

Die Anordnung ergeht durch die obersten Landesbehörden im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern und für Heimat (§ 23 Abs. 1 S. 3 AufenthG). Aktuell bestehen Landesauf-
nahmeprogramme für Geflüchtete aus Syrien (in den Bundesländern Berlin, Hamburg, Schles-
wig-Holstein und Thüringen), Afghanistan (in Berlin, Bremen, Hessen und Thüringen) und dem 
Irak (in Berlin) mit verwandtschaftlichen Beziehungen nach Deutschland.14 In ganz Deutschland 
waren am 31. Dezember 2023 19.938 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 23 Abs. 1 
AufenthG behördlich erfasst.15   

4. Aufenthaltserlaubnis nach § 23a Abs. 1 S. 1 AufenthG 

§ 23a Abs. 1 S. 1 AufenthG sieht die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Härtefälle vor. Die 
oberste Landesbehörde darf anordnen, dass einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wenn eine von der Landesregierung eingerichtete Härtefall-
kommission sie darum ersucht. Das Ersuchen der Härtefallkommission setzt nach § 23a Abs. 2 
S. 4 AufenthG voraus, dass dringende humanitäre oder persönliche Gründe die weitere Anwe-
senheit des Ausländers im Bundesgebiet rechtfertigen. Wesentliche Kriterien für die Annahme 

 

11 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn, Gökay 
Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. zum Thema „Familiennachzug zu Flüchtlingen 
bis Mitte 2019 und diesbezügliche Prognosen“ vom 30.10.2019, BT-Drs. 19/14640, S. 15. 

12 Koch, in: Kluth/Hornung/Koch, Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 781. 

13 Koch, in: Kluth/Hornung/Koch, Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 781; 
Hailbronner, in: Hailbronner, Ausländerrecht, 138. Aktualisierung November 2022, § 23 AufenthG Rn. 3.  

14 Kluth/Boley, in: Kluth/Heusch, BeckOK Ausländerrecht, 42. Edition, Stand: 01.07.2024, § 23 AufenthG Rn. 4. 

15 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Anke Domscheit-Berg, 
Nicole Gohlke, weiterer Abgeordneter und der Gruppe DIE LINKE. zu „Zahlen in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebender Flüchtlinge zum Stand 31. Dezember 2023“ vom 18.04.2024, BT-Drs. 20/11101, S. 15. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/146/1914640.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/111/2011101.pdf
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eines Härtefalls sind die Dauer des bisherigen Aufenthalts, die wirtschaftliche und soziale In-
tegration und das persönliche Schicksal des Betroffenen.16 Die Annahme eines Härtefalls ist 
nach § 23a Abs. 1 S. 3 AufenthG in der Regel ausgeschlossen, wenn der Ausländer Straftaten von 
erheblichem Gewicht begangen hat oder wenn ein Rückführungstermin bereits konkret feststeht.  

Das Verfahren ist mehrstufig. Zunächst muss die jeweilige Landesregierung eine Härtefallkom-
mission einsetzen, was in allen Bundesländern geschehen ist. Anträge können gem. § 23a Abs. 2 
S. 2 und 3 AufenthG nur von Mitgliedern der Kommission eingebracht werden.17 Wenn die Kom-
mission dem Härtefallersuchen eines Antragstellers stattgibt, wendet sie sich mit einem Härtefall-
ersuchen an die oberste Landesbehörde. Die Entscheidung der obersten Landesbehörde hinsicht-
lich des Gesuchs wird abschließend von der zuständigen Ausländerbehörde umgesetzt.18 Da die 
Härtefallkommissionen in der Verantwortung der Länder liegen, sind sie unterschiedlich ausge-
staltet.  

2023 beriet die Berliner Härtefallkommission über 191 von 278 gemeldeten Fällen und richtete 
158 Gesuche an die zuständige Senatorin. In 143 Fällen wurde dem Ersuchen von der Senatorin 
stattgegeben und ein Aufenthaltstitel gem. § 23a AufenthG erteilt.19 In Sachsen-Anhalt beriet die 
Härtefallkommission 2022 über 23 Anträge und beschloss 12 Härtefallersuche.20 In Baden-Würt-
temberg gingen 2022 417 Härtefalleingaben ein, von denen die Kommission 208 prüfte und sich 
in 125 Fällen für ein Härtefallersuchen entschloss.21 Insgesamt lebten in Deutschland am 31. De-
zember 2023 10.011 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 23a Abs. 1 AufenthG. 1.099 
davon erhielten diesen Status erstmals im Jahr 2023.22 

5. Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 AufenthG 

Nach § 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG kann einem nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer für 
einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange dringende 
humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende 
weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Im Unterschied zu § 22 S. 1 AufenthG ist § 25 
Abs. 4 S. 1 AufenthG nur auf solche Ausländer anwendbar, die sich bereits im Bundesgebiet 

 

16 Hailbronner, in: Hailbronner, Ausländerrecht, 138. Aktualisierung März 2020, § 23a AufenthG Rn. 18a. 

17 Keßler, in: Hofmann, Ausländerrecht, 3. Auflage 2023, § 23a AufenthG Rn. 17. 

18 Kluth, in: Kluth/Heusch, BeckOK Ausländerrecht, 42. Edition, Stand: 01.07.2024, § 23a AufenthG Rn. 2. 

19 Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Bericht über die Tätigkeit der Berliner Härtefallkommission im Jahr 
2023. 

20 Härtefallkommission des Landes Sachsen-Anhalt, Bericht über die Tätigkeit der Härtefallkommission des Lan-
des Sachsen-Anhalt im Jahr 2022. 

21 Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg, 17. Tätigkeitsbericht der Härtefallkommission 
Baden-Württemberg 2022. 

22 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Anke Domscheit-Berg, 
Nicole Gohlke, weiterer Abgeordneter und der Gruppe DIE LINKE. zu „Zahlen in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebender Flüchtlinge zum Stand 31. Dezember 2023“ vom 18.04.2024, BT-Drs. 20/11101, S. 14. 

https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/aufenthaltsrecht/haertefallkommission/taetigkeitsberichte/240205-hfk-taetigkeitsbericht-2023.pdf?ts=1712040985
https://mi.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MI/MI/3._Themen/Auslaenderrecht/Haertefallkommission/Taetigkeitsbericht_2022.pdf
https://jum.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-jum/intern/PDF/Migration/H%C3%A4rtefallkommission/T%C3%A4tigkeitsberichte/17._Taetigkeitsbericht_HFK_2022.pdf
https://jum.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-jum/intern/PDF/Migration/H%C3%A4rtefallkommission/T%C3%A4tigkeitsberichte/17._Taetigkeitsbericht_HFK_2022.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/111/2011101.pdf
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aufhalten.23 Dringende humanitäre oder persönliche Gründe sind etwa die Vornahme einer drin-
gend gebotenen ärztlichen Behandlung, die Betreuung schwer erkrankter Familienangehöriger 
oder der bevorstehende Abschluss einer Schul- oder Berufsausbildung.24 Die Aufenthaltserlaubnis 
kann nach § 25 Abs. 4 S. 2 AufenthG verlängert werden, wenn auf Grund besonderer Umstände 
des Einzelfalls das Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde. Zuständig für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist die Ausländerbehörde. 
Sie entscheidet über die Erteilung nach pflichtgemäßem Ermessen.25  

Am 31. Dezember 2023 lebten 7.975 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 4 S. 
1 AufenthG und 9.044 mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 4 S. 2 AufenthG in Deutsch-
land.26  

6. Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a AufenthG  

Gemäß § 25 Abs. 4a S. 1 AufenthG ist einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach §§ 232 bis 
233a Strafgesetzbuch (StGB)27 geworden ist, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn seine 
Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat von der Staatsanwalt-
schaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erfor-
schung des Sachverhalts erschwert wäre. Der Ausländer muss dazu jede Verbindung zu den Perso-
nen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu haben, abgebrochen haben und seine Be-
reitschaft erklärt haben, im Strafverfahren als Zeuge auszusagen. Gemäß § 25 Abs. 4a S. 3 Auf-
enthG soll nach Beendigung des Strafverfahrens die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, wenn 
humanitäre oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere Anwesenheit des 
Ausländers im Bundesgebiet erfordern. Humanitäre Gründe liegen etwa vor, wenn der Be-
troffene im Herkunftsland keine Existenzgrundlage mehr hat oder aufgrund der Mitwirkung im 
Strafprozess mit Nachteilen, Ausgrenzung oder Vergeltungsmaßnahmen rechnen muss.28 Zustän-
dig für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist die Ausländerbehörde, die nach § 72 Abs. 6 
AufenthG die zuständige Strafverfolgungsbehörde zu beteiligen hat.29 In Deutschland waren am 

 

23 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz, 26.10.2009 (GMBl. S. 878), zu § 25, 25.4.1.1. 

24 Koch, in: Kluth/Hornung/Koch, Handbuch Zuwanderungsrecht, 3. Auflage 2020, § 4 Aufenthalt Rn. 936; 
Hailbronner, in: Hailbronner, Ausländerrecht, 138. Aktualisierung März 2020, § 25 AufenthG Rn. 91 f. 

25 Hailbronner, in: Hailbronner, Ausländerrecht, 138. Aktualisierung März 2020, § 25 AufenthG Rn. 98. 

26 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Anke Domscheit-Berg, 
Nicole Gohlke, weiterer Abgeordneter und der Gruppe DIE LINKE. zu „Zahlen in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebender Flüchtlinge zum Stand 31. Dezember 2023“ vom 18.04.2024, BT-Drs. 20/11101, S. 26 f. 

27 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt 
geändert durch Art. 3 Gesetz zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts vom 30.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 255). 
Die §§ 232 bis 233a StGB umfassen etwa Menschenraub, Zwangsarbeit und Zwangsprostitution.  

28 Hailbronner, in: Hailbronner, Ausländerrecht, 138. Aktualisierung März 2020, § 25 AufenthG Rn. 129; Fränkel, 
in: Hofmann, Ausländerrecht, 3. Auflage 2023, § 25 AufenthG Rn. 67. 

29 Kluth, in: Kluth/Heusch, BeckOK Ausländerrecht, 42. Edition, Stand 01.07.2024, § 25 Rn. 112. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/111/2011101.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
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31.12.2023 91 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 4a und 4b AufenthG er-
fasst. Davon erhielten 24 Personen diesen Status erstmals im Jahr 2023.30 

7. Änderungen nach 2018 

Die Regelungen zum Aufenthaltsstatus aus humanitären Gründen haben sich im Wesentlichen seit 
2018 nicht verändert. Durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde 2020 allerdings die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit trotz Vorliegen einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 23 Abs. 1, § 25 
Abs. 4 oder § 25 Abs. 4a AufenthG erschwert.31 

***  

 

 

 

 

30 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Clara Bünger, Anke Domscheit-Berg, 
Nicole Gohlke, weiterer Abgeordneter und der Gruppe DIE LINKE. zu „Zahlen in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebender Flüchtlinge zum Stand 31. Dezember 2023“ vom 18.04.2024, BT-Drs. 20/11101, S. 27 f. 

31 Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307), Artikel 1, § 20 Nr. 15 a), Nr. 17 c) und 
d). 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/111/2011101.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s1307.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl119s1307.pdf'%5D__1729669012735
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl119s1307.pdf
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